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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezgebende» Räthe der helvetisches Republik.

Band II. X->. XLII. Lnzern, ,o. März 1799.

V 0 llzèe h n n g s dère kt 0 rèîl m.

Das Vollziehnngsdirektorium, erwägend daß das
provisorische Gesez über die Organisation des Finanz-
Wesens ihm auftragt, die Verwaltung der National-
Wälder nach dem Sinne der Constitution anzuordnen>

Erwägend, daß das bemeldeke Gesez vorschreibe,
daß der Ertrag dieser Walder unmittelbar in den Na
tionalschaz fließen, und nicht auf die Rechnungen der
Verwattungskammern getragen werden solle;!

Erwägend, daß dieser Theil der Staatswirthschaft
schon durch den Verschub der Organisation unendlich
gelitten habe, und daß jede weitere Verzögerung den
daraus entstehenden Schaden mit jedem Tage vermehre;

beschließt was folgt:

Erster T
1. Die Verwaltung der Nationalwälder eines jeden

Cantons soil her Besorgung der Verwaitungkam'mern
anvertraut seyn, welche dieselbe einer Commission unter
ihrer Vwaniwortlichkeit übertragen können.

2. Die Verwalmngskammem sollen gehalten seyn,
sich eine vollkommene Kenntniß aller Nationattvaldun-
gen ihres Cantons und eine vollständige Beschreibung
ihrer Lage, ihres Flacheninhalts und ihrer Märchen zu
verschaffen.

3. Desgleichen sollen sie sich ausführliche, deutln
che und bestimmte Beschreibungen aller ans den besagten
Waldungen hastenden Rechten und Beschwerden, und
das Verzeichnis' ihres jahrlichen Ertrags verschaffen.

4. Alle diese Beschreibungen sollen der Central-Forst-
Inspektion mitgetheilt werden.

Z Den Venraltung!.kanîmern soll die Ernennung!

l-

oder die Wälder ihres Cantons auf irgend eine Art bss
schädigen wurden.

8. Sie sollen Verzeichnisse von allen denjenigen aust
nehmen, die ihnen angezeigt werden, dagegen geHans
delt zu haben, um solche vor die Distriktsgerichte, und
nach den Gesetzen zu <?er gebührenden Strafe zu
ziehen.

9. Den Regierungsstatthaltern ist deshalb ganz bes

sonders aufgetragen, die Verwattungskammern und die
Forsthüter in der Ausübung ihrer Aufsicht durch alle
Mittel zu nnterstützen, die ihnen durch die Constitution
in die Hände gegeben sind.

Zweiter Titel.
10. Die Verwattungskammern können den Nuzm'ess

fern alles dasjenige aus den Nationalwäldern bewilligen
und verabfolgen lassen, was ihnen unwiedersprechlich
gebühren mag.

11. Diese Bewilligungen sollen alle Jahre zu bes

stimmten Zeiten, und in Gegenwart eines Mitglieds der
Centralinspektion, und die Ablieferungen unter der Ges
nehmigung eben desselben Mitglieds geschehen.

12. Jedesmal da ein Streit über die Ausübung eis
nes anerkannten Rechts entsteht, soll die Verwattungss
kammer dem Minister ihren Bericht darüber einsenden,
und von demselben Wegweisung anbeg-hren.

12. Wenn Streitigkeiten über dieses Recht entstehen,
so soll die Sache vor die Gerichte getragen werden.

iz. Wenn die Verwaltmigskammcrn einen schiklis
cheb Anlas finden würden, mit irgend einem Nuznießer
in Unterhandlung zu treten, ober eine günstige Gelegen-
heit ergreifen können, um eine Waldung von den Bes
schwerden zu entledigen, oder durch Kauf, Verkauf oder

aller Forst« ft-eher des Cantons, mit Vwrbchatt der Bc-j Tausch eine schikliche Rundung hervorzubringen, so soll
stätigung der Centra!sForst-Jn'pektion, zukommen. ssie sich mit dem herumreisenden Oberaufseher deshalb

6. Dieser Ausschuß soll befugt seyn, diese Forsthüsj verabreden, welcher der Centralinspektion seinen Raps
ter auf die von den deshalb abgesandten und herumrei-lporc darüber erstatten wird.
senden Oberausschern zu gebenden ausführlichen Be-j sollen keine Holzbewillignngen ertheilt wers
richve tu entsetzen, oder abzudanken. den, ausser denen die von Rechtswegen gebühren, es

7. Die Verwattungskammern sollen allen Forsthist isey dann, das; di? Verwaltungskammern darüber etwas
tern aub'ffhlen, die genaueste Wachsamkeit auf alle dies5anders verordn"», welches sie dem Finanzminister zur
jenigen zu Halle.., welche die Märchen überschreiten, jGcnchmignug des Direktoriums einberichtcn sollen.



16. Die außerordentlichen Holzausthn'lnngen, .Holz-
föllungen und Verkäufe sollen nicht anders als zufolge
eines Gutachtens der Verwaltungskammern, und auf
tzen Befehl der Central-Forstinspektion, in Gegenwart
des herumreisenden Oberaufsehers geschehen.

17. Der Ertrag der besagten Verkäufe soll von der
Central-Forstinspektion zu Handen der allgemeinen Forst-
fasse bezogen werden.

18- Alle an die Departementer der öffentlichen Bau-
ten, der Brücken und Straßen, der Bergwerke und
Steinbrüche geschehene Lieferungen sollen entweder be-

zahlt, oder von der Central - Forstinspektion jedem die-
ser verschiedenen Departements in den laufenden Prei-
sen auf Rechnung getragen werden, um eine richtige
Kenntniß des Ertrags der Wälder zu erlangen.

Dritter Titel.
iy. Die Oberaufsicht über diese Verwaltung, und

das dahenge Rechnungswesen sol! von einer Central-
Forstiiifpektlon besorget werdm, und zwar in Kraft des
Organisationsgesetzes über die Finanzen, und des izten
Artikels desselben, welcher verordnet, daß der Ertrag
der Nationalwaldungen unmittelbar in den Schaz fiies-
sen, und nicht vorher in die Rechnungen der Verwal?
lungskammern kommen solle.

20. Diese Central - Forstinspektion soll aus zwei
bleibenden und fünf herumreisenden Oberaufsehern be-

stehen.
21. Die Mitglieder dieses Ausschusses solle» von

dem Vollziehungsdirektorium ernannt, und unter den,
durch ihre Kenntnisse und Erfahrungen bis dahin wohl
bekannten Männern gewählt werden.

22. In der Folge der Zeit sotten nur solche Bürger
dazu genommen werden, die die Forstwissenschaft regel-
mäßig erlernt, und in einem Examen Proben iher Fä-
higke-ten gegeben haben.

23. Die dermal noch bestehenden Stellen von Ober-
förstern sollen abgeschaft seyn, sobald diese Crntral-Forst-
Inspektion nicdergesezt seyn wird.

24. Die Centralinspektion soll über alles, was zu-
folge ihrer Verfugungen eingezogen oder ausgegeben

wird, richtige Verzeichnisse und Rechnungen führen.

25. Derselben sintz die Ausgaben wegen derVerwal-
tung des Unterhalts und der Wiederanpflanzung des
Holzes in den Nationalwaldungen aufgetragen.

2y. Dieser Inspektion überhaupt, und den herum-
reisenden Commissairs jedem insbesondere, ist ausdrük-
lich die Aufsicht zu Handhabung der mit dem Besitze der
Nationalwaldungen verbundenen Vorrechten, und die ge-
naueste Wachsamkeit über alle wiederrechtliche Vergrvs-
strung der Nuzmeßungen der Gemeinen oder Parliku-
laren aufgetragen.

27. Zufolge der ihr obliegenden Verantwortlichkeit
ist dieselbe begwältiget, sich allen Neuerungen, die nicht

durch die obersten Gewalten der Republik bewilliget oder
erkannt sind, zu wiedersehen.

28. Die herumreisenden Oberauffthcr sollen verpflich-
tet seyn, alle Jahre die Vereisung der Bezirke zu vollen-
den, über welche sie gegenseitig mit einander übcrein-
kommen werden, und sich jedesmal bei den Holzüberlas-
jungen und Austheilungen, oder Holzfallungen auf Ort
und Stelle zu begeben.

2Y. Der Inspektion ist ausdrüklich aufgetragen alle
Mittel zur Aüfuung der Wälder, zu Besorgung der An-
Pflanzung der Einschläge rc. vorzubereiten und ins Werk
zu setzen.

go. Alle auf die Verwaltung der Wälder Bezug ha-
benden Berichte, alle Gedanken, Vorschläge, Entwür-
fe w. sollen durch dieft Inspektion gehen, um von dem
Finanzminister dem Vollziehungsdirektorium vorgelegt
zu werden.

3l. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt und ange-
schlagen werden, und dem Finanzminister die Vollste-
hung desselben aufgetragen seyn.

Luzern, den 28. Hornung 1799.

Ministerium der Künste und Wissen-
sch a ft e n.

Der Minister der Künste und Wissenschaften
an alle Iünglmae weiche stcy dem steiftli-
chen Lehrberuf, der Arzney - und Wund-
arzneyknttst gewidmet haben.

Freunde und Mitbürger!
Die Stellvertreter unsers Volkes haben Euch von

der unmittelbaren Vertheidigung des Vaterlandes frei
gesprochen, und durch das Gesez vom 14. Februar die
Bedingungen dieser Immunität bestimmt. Ich müßte
besorgen, Euer Ehrgefühl und Euren Patriotismus zu
beleidigen, wenn ich dieses schlechtweg eine Begünsti-
gung nennen wollte, denn dadurch hat das Vaterland
seine Ansprüche aus Euch nur geändert, nicht abgelegt,
und Ihr werdet dieselben willig anerkennen. Das Va-
terland, welches selbst bei den drohendsten Gefahren
von außen, der Sittlichkeit und Aufklarung ihre Stütze
sichert, verdient es, daß der künftige Volksiehrer dop-
pelt thätig seinem Zwek entspreche, sich alle Fertigkeit
des guten Bürgers erwerbe, sie übe und unter seinen

Mitbürgern ausbreite. Bereichert Euch vorzüglich mit
Kenntnissen, durch welche Ihr den Dienst des Vattr-
landes fördern könnet. Indem Ihr nächst den unmit-
telbaren Berufsstudien, den physikalischen und mache-
matischen Zweig Eurer wissenschaftlichen Bildung sorg-
fältig bearbeitet, so wei det Ihr vielleicht selbst an mill-
tarischen Verdiensten für die Rettung des Vaterlandes
Theil nehmen können. Ich schweige von dem Einfluß
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